	[image: image1.png]



	VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare

AAS Association des Archivistes suisses

AAS Associazione degli archivisti svizzeri

UAS Uniun da las archivarias e dals archivaris svizzers



Arbeitsgruppe Bewertung
Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit C 21
Fallakten der Sozialversicherungen

Zusammenfassung

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat neue Aufbewahrungsvorschriften für die Akten von Teilen der Sozialversicherungen erlassen. Im Zentrum des Interesses der Staatsarchive stehen in diesem Zusammenhang vor allem die Falldossiers der Bereiche Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invaliditätsversicherung (IV), Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EO), Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL), Familienzulagen inner- und ausserhalb der Landwirtschaft (FamZLw/FamZ). Zu einem grossen Teil sind sich die Akten in allen Kantonen sehr ähnlich, da eidgenössische Vorgaben existieren. Daneben gibt es ein paar wenige kantonale Spezialitäten. Nach einem allgemeinen Teil, welcher auch auf die Problematik der elektronisch verwalteten Dossiers eingeht, folgen die Ausführungen zu den einzelnen Kategorien von Falldossiers.

Die in diesem Papier verwendeten Begriffe zum Sampling respektive zur Stichprobenziehung orientieren sich am entsprechenden Papier der Arbeitsgruppe Bewertung vom Mai 2010.

Empfehlungen

Die Fallakten der AHV, EO und FamZL/FamZ sind stark gleichförmig, und die wichtigsten Angaben finden sich in den einschlägigen Statistiken oder in den Unterlagen der Zentralen Ausgleichskasse ZAS, welche ihre Akten dem Bundesarchiv anbieten muss. In diesen Fällen empfiehlt die AG Bewertung eine Musterarchivierung. Für die aussagekräftigeren Akten der Arbeitgeber und selbständig Erwerbenden wird eine einfache systematische Stichprobe oder eine Zufallsstichprobe empfohlen.

Die Falldossiers der IV sind gehaltvoller. Insbesondere die zusätzlichen Akten, welche die umfangreichen Abklärungen im Vorfeld des Rentenbescheids generieren. Ausserdem lässt sich eine Praxisänderung in den letzten Jahren feststellen, deren Gründe vielfältig und von gesellschaftlichem Interesse sind. Daher wird ein Sample in Form einer systematischen Stichprobe oder einer einfachen Zufallsstichprobe empfohlen. 

EL-Akten sind eine hauptsächlich kantonale Angelegenheit und geben detailliert Auskunft über finanziell schwach gestellte AHV- und IV-Bezüger. Auch hier wird ein Sample in Form einer systematischen Stichprobe empfohlen.
Ein prospektives Bewertungsbeispiel des Kantons Schaffhausens ist im Internetauftritt der AG Bewertung in der Rubrik Bewertungsempfehlungen einsehbar. 
1
Ausgangslage / Problemstellung / Geltungsbereich

Jede in der Schweiz wohnhafte Person wird in mindestens einer Form mit dem Sozialversicherungswesen in Berührung kommen. Im Grunde handelt es sich um eine eidgenössische Angelegenheit, die Umsetzung ist jedoch zu einem beträchtlichen Teil an die Kantone delegiert. Der kantonale Gestaltungsspielraum variiert. Die Durchführungsstellen sind die Folgenden: Eidgenössische und Schweizerische Ausgleichskasse, kantonale Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen, Verbandsausgleichskassen und ihre Zweigstellen, IV-Stellen, kantonale und kommunale EL-Stellen, Familienausgleichskassen.

Überall entstehen in irgendeiner Form personenbezogene Falldossiers, die aufgrund der eidgenössischen Vorgaben überall ähnlich sind. Bei den in den Bewertungsempfehlungen enthaltenen Falldossiers handelt es sich um die Bereiche AHV, IV, EO, EL und  FamZLw/FamZ. 

Für diese Bereiche hat das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV per 1. Januar 2011 eine neue Weisung zur Aktenführung erlassen. Das Bundesarchiv hat in Abstimmung auf dieses Papier bereits Stellung zu den Verbandsausgleichskassen genommen.
 Ebenfalls existiert ein Bewertungsentscheid zur eidgenössischen Ausgleichskasse.
 Analog dazu folgt an dieser Stelle die Empfehlung für die kantonalen Archive, denen die Akten der kantonalen Ausgleichskassen gemäss den jeweiligen kantonalen Bestimmungen angeboten werden müssen.
 Zu einigen Teilbereichen bestehen Papiere der früheren Koordinationskommission des VSA auf welche gegebenenfalls Bezug genommen wird. 

Seit gut zehn Jahren werden schweizweit die Fälle grossmehrheitlich elektronisch abgewickelt. Sämtliche Dokumente werden eingescannt und nur bei Bedarf ausgedruckt. Die Ausgleichskassen gehen mit den älteren Fallakten verschieden um. Es gibt Kassen, welche sämtliche Altakten eingescannt haben, andere Kassen beschränken sich darauf, lediglich die aktuellen Personendossiers zu scannen. Die Grunddaten der AHV, IV und FamZ werden auf elektronischem Weg nach Genf an die Zentrale Ausgleichskasse ZAS übermittelt und in die Datenbank AKIS (Ausgleichskasseninformationssystem) eingespeist. Diese Daten wurden bisher dem BAR nicht angeboten
.
Die kantonalen Sozialversicherungsämter wickeln ihre Fallverwaltung mittels Applikationen verschiedener Anwender ab. Die IGS GmbH ist als grösster Dienstleister für 16 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein zuständig. Insgesamt handelt es sich um sechs EDV-Pools privater oder staatlicher Trägerschaft. Mittelfristig werden somit Exportschnittstellen ein Thema sein. Die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen will seine Mitglieder und die EDV-Anbieter dahingehend entsprechend sensibilisieren. Die Konferenz beabsichtigt daher, die Empfehlungen der AG Bewertung als fachliche Grundlage mit einzubeziehen. Umgekehrt begrüsst es die AG Bewertung wenn Staatsarchive, die eine elektronische Ablieferung in Betracht ziehen, den Kontakt mit der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen suchen. Ebenfalls wird empfohlen, zumindest jene Staatsarchive zu informieren, deren Sozialversicherungsämter im selben EDV-Pool sind. So soll versucht werden, in einer frühen Phase Synergiepotential aus und, falls vorhanden, nutzbar zu machen. Zum Beispiel beim gemeinsamen Festlegen gewünschter Informationen.
Die Bewertungsempfehlung fokussiert jedoch auf den Inhalt der Falldossiers. Die technische Umsetzung einer allfälligen Übernahme von Daten aus elektronischen Anwendungen ist nur am Rande ein Thema. Nicht enthalten ist auch eine Empfehlung der Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosenversicherung ist dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) unterstellt und wird daher in die BSV-Archivierungsempfehlungen nicht einbezogen. 
2.
Allgemeines
2.1
Rechtliche Grundlagen
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (TSG).

Weisung über die Aktenführung in der AHV/IV/EO/EL/FamZLw: 

Erlassen vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Eidgenössisches Departement des Innern, gültig ab 1.1.2011.
 Die Weisung gilt für alle Durchführungsstellen. Die zentralen Aussagen daraus sind:

1204 
Die Archivierung bezeichnet die zeitlich unbefristete Aufbewahrung von Akten beim Bundesarchiv oder dem zuständigen kantonalen Archiv.

1602
Die Akten sind so aufzubewahren, dass sie 10 Jahre nach dem Erlöschen des letzten Leistungsanspruches vernichtet werden können, wenn sie mit Bestimmtheit nicht mehr für später entstehende Leistungen benötigt werden.

1603
In Abweichung der RZ [Randziffer] 1602 gelten folgende Regeln:

· Errichtungs- und Organisationsakten sind unbefristet aufzubewahren.

· Akten der Buchhaltung und des Rechnungswesens sind generell 10 Jahre aufzubewahren.

1702
Die Schweizerische und die Eidgenössische Ausgleichskasse unterstehen als Organe der Bundesverwaltung der Anbietepflicht. Sie müssen Akten, die sie nicht mehr ständig benötigen, gemäss Art. 6 BGA resp. Art. 4 VGBA dem Bundesarchiv zur Übernahme anbieten.

1703
Die kantonalen Ausgleichskassen und IV-Stellen müssen nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht ihre Akten gemäss den geltenden kantonalen Bestimmungen dem zuständigen kantonalen Archiv zur Übernahme anbieten.

1704
Die Verbandsausgleichskassen vollziehen Bundesrecht und unterstehen dem BGA. Sie müssen Akten, die sie nicht mehr ständig benötigen, gemäss Art. 6 BGA resp. Art. 4 VGBA dem Bundesarchiv zur Übernahme anbieten. 

1705
Die Verbandsausgleichskassen werden in einem Grundsatzentscheid vom 15. Juni 2010 bis auf weiteres von ihrer Pflicht entbunden, dem BAR nicht mehr benötigte Unterlagen anzubieten.

Wie obige Randziffern zeigen, müssen sich die kantonalen Archive hauptsächlich um die Falldossiers der kantonalen Sozialversicherungsämter kümmern. Organisationsakten verbleiben im Grunde immer in den Sozialversicherungsämtern, sind aber archivwürdig. Zu diesem Schluss kam auch schon die Koordinationskommission im Papier C 17. Die darin enthaltene Aufforderung zur Archivierung von Organisationsakten ist jedoch bis auf weiteres kein Thema.
 Empfohlen ist aber in diesem Zusammenhang, den Kontakt mit den Ausgleichskassen aufrecht zu erhalten. 

Für die abgeschlossenen Falldossiers gilt somit gemäss Rz. 1703 der Weisung über die Aktenführung in der AHV/IV/EO/EL/FamZLw eine Anbietepflicht seitens der kantonalen Ausgleichskassen an die Staatsarchive. Physisch vorhandene Akten werden vorerst noch im Zentrum des Interesses stehen. Der grösste Teil der elektronisch vorhandenen Fälle ist noch aktiv oder fällt unter die vom BSV vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist. Einfachere Akten wie Unterlagen für eine EO Entschädigung können jedoch bereits gelöscht werden. Dies hängt davon ab, wann die einzelnen Kantone mit der elektronischen Fallverwaltung angefangen haben. AHV/IV und EL Akten werden noch einige Zeit gespeichert werden. Gemäss der erwähnten Weisung des BSV, können die Dossiers zehn Jahre nach dem letzten Leistungsanspruch gelöscht werden. Die Überführung der Fälle fing erst vor ca. zehn Jahre an und Speicherkosten fallen zurzeit nicht stark ins Gewicht. Es ist daher nicht so rasch mit Löschungen zu rechen. Ausserdem will eine Arbeitsgruppe aller Durchführungsorgane im Auftrag der Konferenz der Ausgleichskassen Empfehlungen erarbeiten, worin die Aufbewahrungszeiten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben festgelegt werden sollen. Dies soll im Sinne einer Selbstregulierung der relativ offenen BSV Weisungen geschehen.
 Die AG Bewertung empfiehlt den Staatsarchiven, auf die kantonalen Ausgleichskassen zuzugehen und diese für die Thematik zu sensibilisieren. Ebenfalls wird empfohlen sich nach den Resultaten der oben erwähnten Arbeitsgruppe zu erkundigen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden Anfang 2012 erhältlich sein.

Die Erfassung von statistisch auswertbaren Daten ist gut und auf den Stufen Bund und Kanton sind die relevanten Informationen vorhanden. Die Ausgleichskassen erstellen auch detaillierte Jahresberichte. Im Zentrum des Interesses bei den Falldossiers stehen darum primär die dazugehörenden Akten und nicht Daten wie zum Beispiel Angaben über ausbezahlte Renten.

Über einzelne Personen können in verschiedenen Bereichen der Sozialversicherungen Dossiers geführt werden. Dies manifestiert sich in den physischen Ablagen, aber auch in der elektronischen Fallverwaltung. Der Zugang wird über ein Berechtigungskonzept der Mitarbeiter gesteuert. Die Bewertungsempfehlung behandelt die einzelnen Versicherungsbereiche unabhängig von dieser Tatsache.

3.
AHV: Alters- und Hinterlassenenversicherung

3.1
Gesetzliche Grundlagen

Eidgenössisch:

· Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG).

Die kantonalen Grundlagen regeln nur organisatorische Belange. Massgebend für die rechtliche Grundlage ist das BG.

3.2
Inhalt und Charakter der Falldossiers der Bezüger

Die Dossiers sind stark gleichförmig und schweizweit vergleichbar. Sie beinhalten einen Antrag, die Empfangsbestätigung, allfällige Unterlagen betr. Abklärungen und eine Verfügung mit der zugesprochenen Rente. Rekursfälle gibt es sehr selten.
 Falls doch, beinhaltet das Dossier eine Prüfung der Sozialversicherungsanstalt, einen Einsprachentscheid, allenfalls Akten des Obergerichts und des Bundesgerichts. Die in den Gerichten aufbewahrten Akten enthalten zusätzlich die vollständigen Akten der Gegenpartei. Die Praxis im Umgang mit den Fällen hat sich auch nicht geändert. Neu hinzu kam 1997 das so genannte Rentensplitting, welches die gleiche Aufteilung der einbezahlten Beträge auf beide Partner ermöglicht.

3.3
Bewertungsempfehlung AHV
An die zentrale Ausgleichsstelle ZAS in Genf werden die wichtigsten Daten geliefert. Die Koordinationskommission empfahl im Papier C 4 dem Bundesarchiv eine Übernahme der Daten der Abgänge aus der ZAS.
 Bei der ZAS ist auch ein Zugriff auf die Daten der Versicherten aller Kassen möglich. Für die kantonalen Archive wurde keine Empfehlung abgegeben. An der Tatsache des geringen Informationswertes hat sich nichts geändert. Aufgrund des kleinen Informationsgewinnes gegenüber den Angaben aus der ZAS und den einschlägigen Statistiken wird eine Musterarchivierung empfohlen. 

3.4
Inhalt und Charakter der Falldossiers der beitragspflichtigen Arbeitgeber und selbständig erwerbenden Personen

Die Bezahlung der AHV-Beiträge läuft bei den unselbständig erwerbenden Personen über den Arbeitgeber. Selbständig erwerbende Personen sind ebenfalls in dieser Rubrik erfasst. Diese Dossiers enthalten unter anderem Lohnbescheinigungen, Versicherungsnachweise, Zahlungsvereinbarungen, Kontrollberichte der Revisionsstelle. Falls vorhanden werden auch Akten zum Inkassowesen aufbewahrt. Die Dossiers geben einen guten Einblick in die Lohn- und Mitarbeiterstruktur der Betriebe des jeweiligen Kantons. Es ist jedoch anzufügen, dass es sich nur um jene Firmen handelt, die auch Kunden bei der kantonalen Ausgleichskasse sind. 

3.5
Bewertungsempfehlung Arbeitgeber und selbständig Erwerbende
Empfohlen wird ein Sample in Kombination mit einer Auswahl an Betrieben, die für den jeweiligen Kanton bedeutungsvoll sind. Die elektronischen Register der Beitragspflichtigen werden in den Kantonen unterschiedlich geführt. Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf die Wahl des Samplingverfahrens. Verschiedene Kantone haben zum Beispiel eine fortlaufende Nummernvergabe. Anhand einer Liste von in Frage kommenden Fällen kann eine einfache Zufallsstichprobe getroffen werden. Eine weitere Möglichkeit, zum Bespiel bei kleineren Grundgesamtheiten, ist das Ziehen einer systematischen Stichprobe mit der gewünschten Schrittlänge.

Für bedeutungsvolle Betriebe gibt es verschiedene Bewertungskriterien wie Betriebsgrösse, historische Bedeutung für den Kanton oder eine bestimmte Betriebsart, welche für den Kanton besonders prägend ist. Hinzu können Spezialfälle irgendwelcher Art kommen, welche durch die Fachleute vom Sozialversicherungsamt bezeichnet werden.
4.
IV: Invalidenversicherung

4.1
Gesetzliche Grundlagen

Eidgenössische:

· Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Die kantonalen Grundlagen regeln nur organisatorische Belange. Massgebend für die rechtliche Grundlage ist das BG.

Jeder Kanton verfügt über eine eigene, von der Kantonsverwaltung unabhängige IV-Stelle. Je nach Kanton sind diese unterschiedlich organisiert: Einige IV-Stellen werden autonom geführt, andere wiederum sind den kantonalen Ausgleichskassen unterstellt oder einem kantonalen Sozialversicherungsinstitut angeschlossen.
 
4.2 
Inhalt und Charakter der Falldossiers

Da die Abläufe mit jenen der AHV vergleichbar sind, beinhalten die IV Dossiers teilweise auch vergleichbare Aktentypen. In einem Dossier findet man immer einen Antrag, eine Empfangsbestätigung, einen Vorbescheid, Berechnungsblätter der IV Stelle und eine Verfügung. Im Rekursfall kommen die Prüfung des Amtes und der daraus folgende Entscheid hinzu. Wird ein Rekurs weitergezogen, enthält das Dossier Ober-, allenfalls auch Bundesgerichtsentscheide. Anders als bei der AHV beinhalten die Falldossiers für die Rente relevante, verschieden umfangreiche Berichte von Ärzten, Versicherungen etc.

Der Informationswert ist als beträchtlich einzustufen. Die Dossiers zeigen auf, wie in den letzten Jahren der Umgang mit den IV-Gesuchen gewechselt hat. Die Abklärungen wurden ausführlicher und die Eingliederungsbemühungen stiegen an. Vermutlich widerspiegelt sich hier auch die Tatsache, dass die IV vermehrt in den Fokus von Politik und Medien im Zusammenhang mit Missbrauch und den finanziellen Problemen der IV geraten ist. Auch ändern sich im Laufe der Jahrzehnte die Gründe, die zur Invalidität respektive zur Anerkennung von Invalidität führten. 

4.3 
Bewertungsempfehlung IV
Im Papier C 14 der früheren Koordinationskommission wird unter anderem empfohlen, Protokolle der beteiligten Instanzen zu archivieren.
 Die Falldossiers stellen eine gute Ergänzung dar und sind archivwürdig. Denn das ZAS erhält nur die Grunddaten wie Angaben zum Namen, Jahrgang, Rentenbetrag, Einsetzen der Rente. Dies steht im Gegensatz zum Papier C 4, welches jedoch noch aus dem Jahr 1984 stammt.
 Seit dieser Zeit haben die Dossiers wie erwähnt an Informationsgehalt gewonnen. Daher wird eine systematische Stichprobe empfohlen. Möglich ist auch eine einfache Zufallsstichprobe. IV-Fälle sind in der Regel nach der Sozialversicherungsnummer geordnet. Diese Nummer hat einen zufälligen Charakter, ist nicht personenbezogen und wird durch die ZAS in Genf vergeben. Die Sozialversicherungsnummer kann allenfalls dazu dienen, die Auswahl zu treffen. Zum Beispiel indem man zum Beispiel mit der Endziffer arbeitet (jedes 2. Dossier mit Endziffer 5 etc.). Ältere, rein in Papierform vorhandene Dossiers sind nach AHV Nummer geordnet (alphabetisch; Geschlecht, Geburtsdatum, dreistellige Zufallsnummer). Hier müsste anders ausgewählt werden. Zum Beispiel können mittels Abzählen von einem gewählten Ausgangspunkt die Dossiers bestimmt werden. Dieses Vorgehen ginge natürlich auch für Fälle, welche nach Sozialversicherungsnummern geordnet sind. Rekursfälle werden nicht gesondert betrachtet. Rekurse sind zahlreich und tauchen auch in den Akten der Gerichte auf, die anbietungspflichtig sind. 

5. 
EO: Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft

5.1
Gesetzliche Grundlagen

Eidgenössisch

· Bundesgesetz vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)

Es handelt sich um eine rein eidgenössische Angelegenheit. Die Mutterschaftsversicherung existiert seit dem 1. Juli 2005. Die Entschädigung für Militärdienst und Zivilschutz wurde schrittweise mittels Vollmachten seit den 1940er-Jahren eingeführt und zwischen 1947 und 1952 definitiv im Gesetz verankert
. EO berechtigt sind auch Teilnehmer von Jungschützenleiterkursen und "Jugend und Sport"-Leiterkursen. 
5.2
Inhalt und Charakter der Falldossiers

Der Vorgang ist stark formalisiert und in jedem Kanton gleich. Die Dossiers enthalten eine nach Erwerbsart verschieden aussehende EO-Meldekarte, die Verfügung und die dazugehörende Mitteilung. Rekursfälle kommen keine vor. 

5.3
Bewertungsempfehlung EO
Der Informationswert ist gering, und die wichtigsten Daten können in den einschlägigen Statistiken und im Jahresbericht nachgeschlagen werden. Der ZAS werden keine Daten geliefert, ein EO Zentralregister ist jedoch in Planung. Die Koordinationskommission schlug im Papier C 19 eine nicht genauer spezifizierte Auswahl von Beispielen zur Dokumentation der Verwaltungstätigkeit vor. Für die Zeit vor 1952 wird eine integrale Archivierung empfohlen.

Empfohlen wird zur Dokumentation des Evidenzwertes eine Musterarchivierung der Fallakten seit 1952.

6
EL: Ergänzungsleistungen zur AHV und IV
6.1
Gesetzliche Grundlagen

Eidgenössisch: 

· Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)

Ergänzungsleistungen sind vor allem eine kantonale Angelegenheit und sind auch dort gesetzlich geregelt. Es ist daher auch deren Sache, die Organe für die Festsetzung und Ausrichtung der EL zu bestimmen. In der Regel haben die Kantone ihre AHV-Ausgleichskassen mit dieser Aufgabe betraut (mit Ausnahme von ZH, BS und GE).
 Ausserdem kann es kantonale Sonderfälle geben wie zum Beispiel im Kanton Schaffhausen die EL für alleinerziehende Elternteile während der ersten beiden Lebensjahre des Kindes. (Beispiel für Kanton mit dieser Regelung?)
6.2
Inhalt und Charakter der Falldossiers

Die Kantone haben zwar einen grossen Gestaltungsspielraum, doch die Unterschiede von Kanton zu Kanton sind effektiv klein. Ein Falldossier umfasst neben dem Gesuch, der Verfügung und allfälligen Rekurs- und Gerichtsunterlagen auch Akten, die im Rahmen der Überprüfung der finanziellen Verhältnisse entstehen, so zum Beispiel Mietvertrag, Steuerbescheide oder Korrespondenz. Hinzu kommen die Akten im Zusammenhang mit der Vorgeschichte des Gesuchstellers. Ein EL-Gesuchsteller bezieht in allen Fällen schon eine AHV oder IV. Das Verfahren läuft seit Jahrzehnten gleich ab. Analog zu den Falldossiers der IV werden die häufig vorkommenden Rekursakten nicht gesondert behandelt.

6.3
Bewertungsempfehlung EL zur AHV und IV
Die wichtigen Entwicklungen sind in den Jahresberichten und anderen statistischen Unterlagen ablesbar. Zum Beispiel die Verschiebung der geleisteten Ergänzungsleistungen hin von AHV- zu IV-Bezügern. EL beantragen finanziell schwach gestellte Personen, doch EL-Bezüger tauchen nur in Ausnahmefällen in den Akten der Sozialämter auf. Die Steigerung des Informationswertes ist bei den AHV-Bezügern grösser als bei den IV-Bezügern, da die Dossiers bei der IV infolge der notwendigen Abklärungen von Anfang an umfassender sind. Ungeachtet dieses Unterschiedes wird ein Sample über die Bereiche AHV und IV vorgeschlagen.
Zu diesem Schluss kam auch die Koordinationskommission in ihrem Papier C 5.
 Die Koko erwog auch eine Vollarchivierung, riet aber wegen des Mengenproblems davon ab. Auch die Feinkassation durch die Verwaltung wurde in Betracht gezogen. Die Argumentation lautete damals, dass der wirtschaftlich schwächste Teil der Bevölkerung in ihrer Gesamtheit erfasst werden könne. Ob es sich tatsächlich um den wirtschaftlich schwächsten Teil handelt, ist nicht einfach zu beantworten. Sicher gehört aber die Gruppe der EL-Bezüger zu den wirtschaftlich schlecht gestellten Bevölkerungsgruppen.

Bezüglich der Art des Samples stellen sich dieselben Probleme wie bei der IV. EL-Fälle sind in der Regel nach der Sozialversicherungsnummer geordnet. Diese Nummer hat einen zufälligen Charakter, ist nicht personenbezogen und wird durch die ZAS in Genf vergeben. Die Sozialversicherungsnummer kann allenfalls dazu dienen, die Auswahl zu treffen, indem man zum Beispiel mit der Endziffer arbeitet (jedes 2. Dossier mit Endziffer 5 etc.). Ältere, rein in Papierform vorhandene Dossiers sind nach AHV-Nummern geordnet (alphabetisch; Geschlecht, Geburtsdatum). Hier müsste anders ausgewählt werden. Zum Beispiel können mittels Abzählen von einem gewählten Ausgangspunkt die Dossiers bestimmt werden. Dieses Vorgehen ginge natürlich auch für Fälle, welche nach Sozialversicherungsnummer geordnet sind. Rekursfälle werden nicht gesondert betrachtet. Rekurse sind zahlreich und tauchen auch in den Akten der Gerichte auf, die anbietungspflichtig sind.
7
FamZ/FamZLw: Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft und Familienzulagen in der Landwirtschaft

7.1
Gesetzliche Grundlagen

Eidgenössisch: 

· Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG)

· Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG)

Die Familienzulagen sind kantonal geregelt. Vorgeschrieben ist der Minimalbetrag der Zulage.

7.2
Charakter der Akten

Es handelt sich um sehr stark standardisierte Akten, welche vor allem ein Formular und den Entscheid enthalten. Korrespondenz ist selten. Um Doppelbezüge zu vermeiden, wurde neu bei der ZAS ein FamZ-Register geschaffen.

7.3
Bewertungsempfehlung FamZ/FamZLw
Der Informationswert ist sehr gering. Zur Dokumentation des wird eine Musterarchivierung empfohlen. 
Genehmigt durch den Vorstand des VSA im August 2011
� Grundsatzentscheid BAR vom 15.6.2010, Az. 311-Grundlagen. 


� Übernommen werden 1 Promille der rund 100'000 Fallakten (AHV, IV, EO, FAK) mit dem Hinweis auf das historisch-sozialwissenschaftliche Interesse dieser bedeutenden politischen Errungenschaft in der jüngeren Geschichte der Schweiz. Bewertungsentscheid BAR vom 20.9.2010, Az. 321-ZAS, Aktenbildende Stelle EFD / Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) / Eidg. Ausgleichskasse (Angebot vom 28.01.20109. 


� Weisung über die Aktenführung in der AHV/IV/EO/EL/FamZLw, erlassen vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Eidgenössisches Departement des Innern, gültig ab 1.1.2011, Randziffer 1703. 


� Auskunft M. Shergold, BAR, 10.11.2010 (E-Mail an M. Akeret, AG Bewertung, STASH).


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c830_1.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c830_1.html� .


� Rechtsgrundlagen: Art. 46 Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrecht (ATSG), � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c830_1.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c830_1.html� und Art. 156 Abs. 2 Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_101.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_101.html� .


� Empfohlen wird allen Kantonen das Aufbewahren der organisatorischen Akten. Koordinationskommission, Papier C 17: Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit, 13.1.1995. Das BSV bewahrt im Gegensatz zu den im Papier erwähnten Sample-Kantonen die relevanten Akten aller Ausgleichskassen auf  (Auskunft. BSV, Dezember 2010).


� Auskunft Rolf Lindenmann, Vorstandsmitglied der Konferenz der Ausgleichskassen, Ressort Technik, E-Mails vom 1.4.2011 und vom 31.5.2011.


� Auskunft Rolf Lindenmann, Vorstandsmitglied der Konferenz der Ausgleichskassen, Ressort Technik, E-Mail vom 31.8.2011.


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html�


� Im Kanton SH handelte es sich im Jahr 2009 um einen, 2008 um keinen Fall.


� Koordinationskommission, Papier C 4: Rentendossiers der Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und der Invalidenversicherung IV.


� http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_20.html


� http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00021/00738/index.html?lang=de.


� Koordinationskommission, Papier C 14: Invalidenfürsorge und Invalidenversicherung, 4.6.1993. Zum Beispiel Protokolle der IV-Kommission.


� Koordinationskommission, Papier C 4: Rentendossiers der Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und der Invalidenversicherung IV, 23.3.1984.


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c834_1.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c834_1.html� .


� Koordinationskommission, Papier C 19, Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz (EO/APG/IPG), vom November 1996.


� Koordinationskommission, Papier C 19, Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz (EO/APG/IPG), vom November 1996.


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_30.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_30.html� .


� http://www.bsv.admin.ch/themen/ergaenzung/00030/index.html?lang=de


� Koordinationskommission, Papier C 4: Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV), Ergänzungsleistungen (EL), 23.3.1984.


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c836_1.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c836_1.html� .


� � HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c836_2.html" �http://www.admin.ch/ch/d/sr/c836_2.html� .





VSA, AG Bewertung (Martin Akeret), Papier C 21, Falldossiers Sozialversicherungen

12
VSA, AG Bewertung, Papier C 21, Falldossiers Sozialversicherungen


[image: image1.png]_1251822439.doc


�












